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Konditionsgruppe 37

Preisliste • Kunststoff-Leitpflöcke Bruttopreisliste 2019 •

Art.Nr. Artikelbezeichnung VPE Palette Preis 
EUR/100

DLP 100 (Länge 100cm)

038 223 Leitpflock mit schwarzer Kappe ohne 
Rückstrahler DLP 100 10 200  1.250,00 

077 337 Leitpflock ohne Kappe ohne Rückstrahler DLP 100 ohne 
Kappe 10 200  1.100,00 

064 825 Leitpflock mit schwarzer Kappe mit 2 
Swareflex Rückstrahlern rot u. weiß DLP 100/2/S 10 200  3.020,00 

080 343 Leitpflock ohne Kappe mit 2 Swareflex 
Rückstrahlern rot u. weiß

DLP 100/2/S ohne 
Kappe 10 200   2.880,00  

098 728 Reflektierender Leitpflock mit schwarzer 
Kappe, mit 2 Rückstrahlern rot u. weiß

DLP 100/2/I reflek- 
tierender Leitpflock 10 200  4.930,00 

DLP 120 (Länge 120cm)

037 070 Leitpflock mit schwarzer Kappe ohne 
Rückstrahler DLP 120 10 200 1.450,00

077 338 Leitpflock ohne Kappe ohne Rückstrahler DLP 120 ohne 
Kappe 10 200 1.300,00

037 076 Leitpflock mit schwarzer Kappe mit 2 
Swareflex Rückstrahlern rot u. weiß DLP 120/2/S 10 200 3.140,00

077 373 Leitpflock ohne Kappe mit 2 Swareflex 
Rückstrahlern rot u. weiß

DLP 120/2/S ohne 
Kappe 10 200 3.000,00

098 729 Reflektierender Leitpflock mit schwarzer 
Kappe, mit 2 Rückstrahlern rot u. weiß

DLP 120/2/I reflek- 
tierender Leitpflock 10 200 5.450,00

DLP 120 1x Reflektor

037 074 Leitpflock mit schwarzer Kappe mit  
1 Swareflex Rückstrahler rot DLP 120/1/S rot 10 200 2.340,00

037 075 Leitpflock mit schwarzer Kappe mit 
1 Swareflex Rückstrahler weiß DLP 120/1/S weiß 10 200 2.340,00

DLP Kappen
088 791 Kappe schwarz ungelocht DLP-DLK sw 160 640 137,00

088 792 Kappe schwarz mit 60 mm Loch DLP-DLKL 60 sw 160 1440 137,00

088 793 Kappe schwarz mit 65 mm Loch DLP-DLKL 65 sw 160 1440 137,00
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• Kunststoff-Leitpflöcke Bruttopreisliste 2019• Preisliste

Art.Nr. Artikelbezeichnung VPE Palette Preis 
EUR/100

DLP Reflektoren

037 096 Rückstrahler Swareflex 2 Löcher rot,  
Typ: 2371

DLP-SWAREFLEX 
2371 rot 100 - 464,00

037 095 Rückstrahler Swareflex 2 Löcher weiß,  
Typ: 2371

DLP-SWAREFLEX 
2371 weiß 100 - 464,00

065 031 Rückstrahler Swareflex 3 Löcher rot,  
Typ: 3370

DLP-SWAREFLEX 
3370 (3 LÖCHER) 
rot

100 - 616,00

065 032 Rückstrahler Swareflex 3 Löcher weiß,  
Typ: 3370

DLP-SWAREFLEX 
3370 (3 LÖCHER) 
weiß

100 - 616,00

098 732 Rückstrahler Itek 2 Löcher rot,  
Typ: 3M-Folie

DLP-ITEK LP rot 
Hochleistungs-
reflektor

100 - 464,00

098 733 Rückstrahler Itek 2 Löcher weiß,  
Typ: 3M-Folie

DLP-ITEK LP weiss 
Hochleistungs- 
reflektor

100 - 464,00

DLP-Entsorgung
Preis gültig bei 
Zustellung in ge-
bündelter Form

110,00

Weitere Leitpflock-Typen auf Anfrage!

Integrierte Schneestange für Leitpflock

077 340 Führungskappe für integrierte Schnee-
stange

DLP-IS-E-FK Füh-
rungskappe 1 Gitter-

box 894,00

080 146 Integrierte Schneestange ohne Reflektor DLP-IS (1045 mm) 
ohne Reflektor 1

Hol-
zver-

schlag
2.790,00

080 148 Integrierte Schneestange und Swareflex 
Reflektor

DLP-IS (1045 mm) 
Swareflex 1

Hol-
zver-

schlag
3.300,00

098 730 Integrierte Schneestange und Itek- 
Reflektor

DLP-IS (1045 mm) 
Itek 1

Hol-
zver-

schlag
4.150,00
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Preisliste • Integrierte Kunststoff-Schneestange Bruttopreisliste 2019 •

Art.Nr. Artikelbezeichnung VPE Palette Preis 
EUR/100

Zusatzzeichen

077 346 Zusatzzeichen Gerade 20 cm ohne Reflek-
tor

DLP-IS-ZZ Gerade 
20cm ohne Reflek-
tor

1 JH-Box 579,00

077 347 Zusatzzeichen Gerade 20 cm mit Swareflex 
Reflektor

DLP-IS-ZZ Gerade 
20cm mit Swareflex 
Reflektor

1 JH-Box 1.790,00

077 349 Zusatzzeichen Dreieck ohne Reflektor DLP-IS-ZZ Dreieck 
ohne Reflektor 1 JH-Box 738,00

077 350 Zusatzzeichen Dreieck mit Swareflex Re-
flektor

DLP-IS-ZZ Drei-
eck mit Swareflex 
Reflektor

1 JH-Box 3.350,00

080 155 Zusatzzeichen Kreuz ohne Reflektor, zwei-
teilig

DLP-IS-ZZ Kreuz 
ohne Reflektor, 
zweiteilig

1 JH-Box 1030,00

080 156 Zusatzzeichen Kreuz mit Swareflex Reflek-
tor, zweiteilig

DLP-IS-ZZ Kreuz 
mit Swareflex Re-
flektor, zweiteilig

1 JH-Box 4.260,00

080 438
Zusatzzeichen Kreuz einseitig geschlossen 
ohne Reflektor (Kombination aus Kreuz und 
Dreieck)

DLP-IS-ZZ Kreuz 
einseitig geschlos-
sen ohne Reflektor

1 JH-Box 1.470,00

080 439
Zusatzzeichen Kreuz einseitig geschlossen 
mit Swareflex Reflektor (Kombination aus 
Kreuz und Dreieck)

DLP-IS-ZZ einseitig 
geschlossen mit 
Swareflex

1 JH-Box 5.860,00

Ersatzteile Schneestange

077 342 Arretierfeder DLP-IS-E-AF Arre-
tierfeder 1 154,00

080 441 Endkappe DLP-IS-E-EK End-
kappe 1 339,00
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Konditionsgruppe 37

Die Detailzusammensetzungen der Pos. 1) bis 3) entnehmen Sie bitte dem Blatt "Klappschneestange Zusammen- 
setzung" aus der Infomappe!

Art.Nr. Artikelbezeichnung VPE Palette Preis 
EUR/100

Klappschneestange für Leitschienen und Betonwände

080 843 Klappschneestange Montageset für die 
Betonleitwand 1)

DLP-KSS Monta-
geset Betonleit-
wand

1 868,00

080 842 Klappschneestange Montageset für die 
Leitschiene 2)

DLP-KSS Monta-
geset Leitschiene 1 2.800,00

080 844 Klappschneestange Klappsystem 3) DLP-KSS Klapp-
system 1 3.780,00

080 146 Integrierte Schneestange ohne Reflektor DLP-IS (1045 mm) 
ohne Reflektor 1

Holz-
ver-

schlag
2.790,00

080 148 Integrierte Schneestange und Swareflex 
Reflektor

DLP-IS (1045 mm) 
Swareflex 1

Holz-
ver-

schlag
3.300,00

080 851 Integrierte Schneestange ohne Reflektor DLP-IS (1400 mm) 
ohne Reflektor 1

Holz-
ver-

schlag
3.830,00

080 852 Integrierte Schneestange und Swareflex 
Reflektor

DLP-IS (1400 mm) 
Swareflex 1

Holz-
ver-

schlag
4.540,00

Schneestangen Reflektoren

077 336 Rückstrahler Swareflex 2 Löcher rot,  
Typ: 3852

DLP-SWAREFLEX 
3852 rot 1 - 269,00

077 335 Rückstrahler Swareflex 2 Löcher weiß,  
Typ: 3852

DLP-SWAREFLEX 
3852 weiß 1 - 269,00

098 734 Rückstrahler Itek 2 Löcher rot,  
Typ: 3M-Folie

DLP-ITEK SS rot 
Hochleistungs-
reflektor

1 - 269,00

098 735 Rückstrahler Itek 2 Löcher weiß,  
Typ: 3M-Folie

DLP-ITEK SS weiss 
Hochleistungs-
reflektor

1 - 269,00
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Wir geben die 

Richtung vor.

Straßenleitpflöcke
Integrierte Schneestangen
 

•  aus Polyethylen
•  vollelastisch, stabil und pflegeleicht
•  wirtschaftlich und funktionell dank durchdachter 
 Konstruktion
• erhältlich in 100 cm, 120 cm und allen  
 gewünschten Sonderlängen
• erhältlich in allen gewünschten Rückstrahler- 
 ausstattungen
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• Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen • Preisliste

1. Allgemeines
1.1 Diese Geschäftsbedingungen gelten, soweit die Vertragspartei-

en nicht ausdrücklich und schriftlich Abweichendes vereinbart 
haben.

1.2 Sämtliche Angebote der Dietzel GmbH  (im Folgenden kurz 
DIETZEL genannt) sind stets freibleibend. Der Vertrag kommt 
erst durch schriftliche Bestätigung oder durch Lieferung zustan-
de. Die zum Angebot gehörigen Unterlagen wie insbesondere 
Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind 
nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet werden. Angaben über Eigenschaften, 
Gewicht, Masse, Fassungsvermögen, Farben, Preise und ähn-
liche Spezifikationen werden nur insoweit Vertragsinhalt, als sie 
in den von DIETZEL verwendeten Katalogen, Rundschreiben, 
Prospekten, Anzeigen, Abbildungen und Preislisten im Ge-
schäftsverkehr verwendet werden. 

1.3 DIETZEL behält sich ausdrücklich Konstruktions- und Form-
änderungen des Vertragsgegenstandes aufgrund technischen 
Fortschritts ohne vorherige Ankündigung vor. 

1.4 Zusicherungen, Nebenabreden und Änderungen des Vertrages 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Auf dieses Er-
fordernis kann nicht verzichtet werden.

1.5 Änderungen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen 
erlangen mit Beginn des Monats, der der Verständigung des 
Kunden als übernächster folgt, Rechtsgültigkeit für alle gegen-
wärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen des Kunden 
zu DIETZEL, sofern nicht bis dahin ein schriftlicher Widerspruch 
des Kunden bei DIETZEL eingelangt ist.

2. Preise und Zahlungsbedingungen
2.1 Sämtliche Preise von DIETZEL gelten mangels anderslautender 

Vereinbarung ab Werk bzw. Lager, ohne Verladung, exkl. Ust. 
Für Aufträge mit einem Netto-Auftragswert unter EUR 200,- 
verrechnen wir einen Anteil an Minderwertzuschlag von EUR 
15.-. Ab einem Netto-Auftragswert von EUR 200,- liefern wir 
frei Empfangsstation. Wenn nichts anderes vereinbart wurde, 
werden diejenigen Preise berechnet, die am Tag der Lieferung 
Gültigkeit haben.

2.2 Die angegebenen Preise verstehen sich inkl. handelsüblicher 
Verpackung. Eine darüber hinaus erforderliche Verpackung 
wird nach tatsächlichem Aufwand verrechnet. DIETZEL ist 
Lizenznehmer der ARA und damit von der Rücknahme von Ver-
packungen entpflichtet, ausgenommen Mehrwegverpackungen, 
die bei Lieferung beigestellt werden. Wird diese Mehrwegver-
packung nicht termingerecht frei einem Lager von DIETZEL 
zurückgestellt, wird sie in Rechnung gestellt.

2.3 Rechnungen sind mangels anderslautender Vereinbarung inner-
halb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. 
Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ge-
währt DIETZEL einen Skonto in der Höhe von 2%. Kein Skonto-
abzug ist möglich bei Rechnungen betreffend Reparatur- und 
Lohnarbeiten. Jeder Skontoabzug entfällt, wenn der Besteller 
mit Zahlungsverpflichtungen gegenüber DIETZEL aus anderen 
Verträgen in Verzug ist.

2.4 Der Auftraggeber hat über Verlangen DIETZEL nach Maßgabe 
des Fortschrittes der Leistungsausführung Teilzahlungen zu 
leisten.

2.5 Eine Aufrechnung mit von DIETZEL bestrittenen oder nicht 
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen oder Gewähr-
leistungsansprüchen des Auftraggebers ist nicht statthaft. 
Dasselbe gilt für die Geltendmachung eines Zurückbehaltungs-
rechtes seitens des Auftraggebers.

3. Zahlungsverzug
3.1 Ist der Auftraggeber mit der vereinbarten Zahlung oder sonsti-

gen Leistungen in Verzug, steht DIETZEL das Recht zu,
 •  die Erfüllung der eigenen Verpflichtungen bis zur Bewirkung 

der rückständigen Zahlungen oder sonstigen Leistungen aufzu-
schieben,

 •  eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch 
zu nehmen,

 •  vorbehaltlich der Geltendmachung eines größeren tatsäch-
lichen Verzugsschadens ab Fälligkeit Verzugszinsen in der Höhe 
von 8% zu verlangen und

 •  bei Nichteinhaltung einer angemessenen Nachfrist vom Ver-
trag zurückzutreten.

3.2 Jedenfalls ist der Auftraggeber zum Ersatz der Mahnspesen 
sowie sämtlicher Kosten, insbesondere vorprozessualer Kosten 
eines Gläubigerschutzverbandes, Inkassobüros oder Rechts-
anwaltes verpflichtet.

4. Lieferung und Leistungsausführung
4.1 Die besonders zu vereinbarende Lieferfrist beginnt mit Vertrags-

abschluß, nicht jedoch vor Eingang einer eventuell vereinbarten 
Anzahlung. Die Einhaltung der Lieferfrist durch DIETZEL setzt in 
jedem Fall die Erfüllung der Vertragspflicht durch den Auftrag-
geber voraus.

4.2 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der 
Lieferungsgegenstand von DIETZEL dem Auftraggeber 
ausgefolgt wurde, zur Versendung gebracht wurde oder die 
Versandbereitschaft mitgeteilt wurde. Nachträgliche Änderungs- 
oder Ergänzungswünsche des Auftraggebers verlängern die 
Lieferzeit entsprechend. Dasselbe gilt bei Eintritt unvorhergese-
hener Hindernisse, soweit solche Hindernisse nachweislich auf 
die Fertigstellung oder Ablieferung des Leistungsgegenstandes 
Einfluss haben, wie insbesondere Verzögerungen durch höhere 
Gewalt, Arbeitskämpfe, Streik, Aussperrung, Verzögerung in 
der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe, Materialien oder Teile. 
Dasselbe gilt, wenn die genannten Umstände bei Sublieferanten 

von DIETZEL eintreten. Ist die Lieferung aufgrund solcher 
Umstände unmöglich, hat die DIETZEL das Recht, vom Vertrag 
zurückzutreten, ohne dass dem Auftraggeber daraus Ansprüche 
welcher Art immer zustehen. Dies gilt auch für den Fall, dass 
die genannten Umstände während eines bereits vorliegenden 
Verzuges eintreten.

4.3 Falls die Absendung einer versandbereiten Ware ohne Ver-
schulden von DIETZEL nicht möglich ist oder seitens des 
Auftraggebers nicht gewünscht wird, hat DIETZEL das Recht, 
die Lagerung der Ware auf Kosten des Auftraggebers vorzuneh-
men, wodurch die Lieferung als erbracht gilt. Die vereinbarten 
Zahlungsbedingungen bleiben dadurch unberührt.

5. Gefahrenübergang
5.1 In Ermangelung einer anderslautenden Vereinbarung gilt die 

Ware „ab Werk“ verkauft (Abholbereitschaft). DIETZEL liefert 
unversichert und unverzollt ab Werk. Teillieferungen sind, wenn 
nichts anderes vereinbart wurde, zulässig.

5.2 Die Gefahr des zufälligen Unterganges und Beschädigung 
geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf den 
Auftraggeber über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen 
erfolgen, und von DIETZEL noch andere Leistungen, wie z. B. 
Übersendungskosten oder Anfuhr und Montage, übernommen 
werden.

5.3 Im Übrigen gelten die INCOTERMS in der am Tage des Ver-
tragsabschlusses gültigen Fassung.

6. Eigentumsvorbehalt und Zession
6.1 Bis zur vollständigen Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen 

des Auftraggebers, behält sich DIETZEL das Eigentumsrecht 
am Kaufgegenstand vor.

6.2 Der Auftraggeber hat das Recht, die Vorbehaltsware im ge-
wöhnlichen Geschäftsverkehr und nur solange er nicht im Zah-
lungsverzug ist, zu veräußern. Zu anderen Verfügungen über die 
Vorbehaltsware (wie z. B. Sicherungsübereignung, Verpfändung) 
ist er nicht berechtigt. Kaufpreis- oder Werklohnforderungen 
des Auftraggebers aus der Weiterveräußerung der Vorbehalts-
ware werden im Zeitpunkt ihres Entstehens in der Höhe der 
DIETZEL zustehenden Forderungen an diese abgetreten.

6.3 Bei Zahlungsverzug, drohender Zahlungseinstellung, oder im 
Falle der Zwangsvollstreckung gegen den Auftraggeber ist 
DIETZEL befugt, die Vorbehaltsware zu demontieren und/oder 
sonst zurückzunehmen, ohne dass dies einem Rücktritt vom 
Vertrag gleichzusetzen ist. Der Auftraggeber ist zur Herausgabe 
verpflichtet.

6.4 Von einer Pfändung oder anderwärtigen Beeinträchtigung 
der Vorbehaltsware durch Dritte ist DIETZEL unverzüglich zu 
benachrichtigen. Alle durch solche Zugriffe Dritter entstehenden 
Kosten trägt der Auftraggeber.

6.5 Der Auftraggeber erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, 
dass sämtliche, DIETZEL gegen den Auftraggeber zustehende 
Forderungen an Dritte zu welchem Zweck immer abgetreten 
werden können. Allfällige Zessionsverbote erlangen nur dann 
Rechtswirksamkeit, wenn dies im konkreten Einzelfall zwischen 
den Vertragsparteien explizit vereinbart wird.

7. Waren-Retouren
7.1 Warenretouren sind nur möglich, wenn dies zuvor ausdrücklich 

und schriftlich vereinbart wurde. Die Rücksendung hat frei 
einem von DIETZEL genannten Lager zu erfolgen. Die Waren 
müssen sich in neuwertigem und originalverpacktem Zustand 
befinden. In jedem Fall wird DIETZEL eine angemessene 
Manipulationsgebühr verrechnen.

8. Gewährleistung
8.1 DIETZEL leistet nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 

dafür Gewähr, dass die Ware bei Lieferung der Bestellung ent-
spricht und zum gewöhnlichen Gebrauch tauglich ist.

 Dabei wird ausdrücklich festgehalten, dass nur jene Angaben 
über Eigenschaften, Gewicht, Masse, Fassungsvermögen, 
Farben, Preise und sonstige Spezifikationen Vertragsinhalt 
werden, die in den von DIETZEL verwendeten Katalogen, 
Rundschreiben, Prospekten, Anzeigen, Abbildungen und 
Preislisten im Geschäftsverkehr verwendet wurden. Öffentliche 
Äußerungen über die Produkte von DIETZEL anderer Personen 
als von DIETZEL sind für die Beurteilung des Vertragsinhaltes 
nicht maßgeblich.

8.2 Die Gewährleistungsverpflichtung von DIETZEL besteht nur 
für solche Mängel, die auf einem Fehler der Konstruktion, des 
Materials, oder der Ausführung beruhen und überdies nur 
dann, wenn solche Mängel während eines Zeitraumes von 12 
Monaten bei verkehrsüblichem Gebrauch ab dem Zeitpunkt des 
Gefahrenüberganges bzw. der Lieferung aufgetreten sind:

 a) Innerhalb der ersten 6 Monate verpflichtet sich DIETZEL, all 
diejenigen Teile unter Ausschluss jeglicher Nebenkosten (wie 
insbesondere Wegzeitkosten, Arbeitskosten oder Transportkos-
ten, u.ä) unentgeltlich nach eigenem Ermessen auszubessern 
oder neu zu liefern, die sich infolge eines vor dem Gefahren-
übergang liegenden Umstandes, insbesondere wegen fehlerhaf-
ter Bauart, Materialmängel oder mangelhafter Ausführung als 
unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt 
herausstellen. Ersetzte Teile werden Eigentum von DIETZEL.

 Dass der Mangel bereits im Zeitpunkt der Übergabe vorhanden 
war, hat auch innerhalb der ersten 6 Monate der Auftraggeber 
zu beweisen.

 b) Nach Ablauf von 6 Monaten seit Leistungserbringung leistet 
DIETZEL weitere 6 Monate Gewähr dafür, dass gelieferte Wa-
ren, die nachweisbar infolge eines Fabrikations-, Material- oder 
Konstruktionsfehlers unbrauchbar, oder in ihrer Brauchbarkeit 
erheblich beeinträchtigt sind, nach freiem Ermessen repariert 

oder durch mangelfreie Gegenstände ersetzt werden. Sämtliche 
Nebenkosten, wie insbesondere Wegzeitkosten, Arbeitskosten 
oder Transportkosten sind vom Auftraggeber zu tragen. Alle 
sonstigen Gewährleistungsansprüche, insbesondere das 
Recht auf Wandlung oder Preisminderung (auch im Falle des 
Fehlschlages von Nachbesserung bzw. Neulieferung), sowie 
Schadenersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
werden ausgeschlossen.

8.3 Der Auftraggeber kann sich auf Gewährleistungsrechte nur 
berufen, wenn er DIETZEL unverzüglich schriftlich die auf-
getretenen Mängel bekannt gegeben hat. Diesfalls hat DIETZEL 
– wenn die Mängel nach den gegenständlichen Bestimmungen 
von DIETZEL zu beheben sind – die Wahl:

 a) die mangelhafte Ware an Ort und Stelle nachzubessern;
 b) sich die mangelhafte Ware oder die mangelhaften Teile 

zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen;
 c) die mangelhafte Ware bzw. die mangelhaften Teile zu er-

setzen.
 Ist eine Behebung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohen 

Kosten möglich, hat DIETZEL auch die Wahl, eine angemesse-
ne Preisminderung zu gewähren.

8.4 Werden die mangelhaften Waren oder Teile zwecks Nachbes-
serung oder Ersatz zurückgesendet, trägt der Auftraggeber die 
Kosten und Gefahr des Transportes.

8.5 Die gemäß diesen Bestimmungen ersetzten mangelhaften 
Waren oder Teile stehen ausschließlich DIETZEL zur Verfügung. 
Die Gewährleistungspflicht von DIETZEL gilt nur für Mängel, die 
unter Einhaltung der vorgesehenen Betriebsbedingungen und 
bei verkehrsüblichem Gebrauch auftreten. Den Nachweis dafür 
hat der Auftraggeber zu erbringen. Keine Gewährleistungs-
pflicht für DIETZEL besteht insbesondere für Mängel, die auf 
unsachgemäßer Aufstellung durch den Auftraggeber sowie 
diesem zurechenbaren Personen, unsachgemäßer Instandhal-
tung, unsachgemäßer oder ohne schriftlicher Zustimmung von 
DIETZEL ausgeführten Reparaturen oder Änderungen durch 
Dritte, sowie auf verkehrsüblicher Abnutzung beruhen.

8.6 Die Haftung von DIETZEL aufgrund des besonderen Rückgriff-
rechtes gemäß § 933 b ABGB endet jedenfalls 2 Jahre nach 
Leistungserbringung durch DIETZEL und besteht nur in dem 
Umfang, als etwaige Gewährleistungskosten des Auftraggebers 
nur bis zur Höhe des tatsächlich vereinbarten Dietzel-Ver-
kaufspreises abzügl. evt. gewährter Skonti oder sonstigen 
Nachlässen der mangelhaften Ware ersetzt werden.

8.7 Eine über die genannten Bestimmungen hinausgehende 
Haftung für Mängel übernimmt DIETZEL nicht.

9. Haftung
9.1 DIETZEL übernimmt keine Haftung für die Verletzung von 

Personen, für Schäden an Gütern, die nicht Vertragsgegenstand 
sind, sowie für sonstige Schäden und für entgangenen Gewinn, 
sofern sich nicht aus den Umständen des Einzelfalles ergibt, 
dass DIETZEL grobes Verschulden zu vertreten hat.

9.2 Die von DIETZEL gelieferten Waren bieten nur jene Sicherheit, 
die aufgrund von Zulassungsvorschriften, Betriebsanleitungen, 
Vorschriften von DIETZEL über die Behandlung des Kaufgegen-
standes, insbesondere im Hinblick auf allenfalls vorgeschriebe-
ne Überprüfungen und sonstige gegebene Hinweise, erwartet 
werden kann. Sofern nicht Punkt 8.1 zur Anwendung kommt, ist 
die Ersatzpflicht für DIETZEL bei leicht fahrlässiger Schadens-
zufügung jedenfalls auf 5% der Auftragssumme begrenzt.

9.3 Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen ist in diesen 
Bedingungen die Haftung für DIETZEL gegenüber dem Auf-
traggeber für Produktionsstillstand, entgangenen Gewinn, 
Nutzungsausfall, Vertragseinbußen oder jeden anderen 
wirtschaftlichen oder indirekten Folgeschaden ausgeschlossen.

9.4 Der Auftraggeber übernimmt die Haftung und Kosten für alle 
aus Schutzrechtsverletzungen entstehenden Rechtsstreitig-
keiten, welche sich aus der Herstellung und Lieferung einer 
kundenspezifischen Fertigung für DIETZEL ergeben. Insbe-
sondere übernimmt der Auftraggeber die Vertretungs- und Ge-
richtskosten für Verletzungsklagen aus bestehenden Patenten, 
Marken, Mustern und Urheberrechten Dritter und wird DIETZEL 
diesbezüglich schad- und klaglos halten.

10. Datenschutz
10.1 DIETZEL ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftrag-

gebers im Rahmen des Geschäftsverkehrs zu speichern, zu 
übermitteln, zu überarbeiten und zu löschen.

10.2 Die Parteien verpflichten sich zur absoluten Geheimhaltung des 
ihnen aus der Geschäftsbeziehung zugegangenen Wissens 
gegenüber Dritten.

11. Gerichtsstand, anwendbares Recht, Erfüllungsort
11.1 Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus dem 

Vertrag ergebenden Streitigkeiten ist das sachlich zuständige 
Gericht am Sitz der Dietzel GmbH in Wien. Ungeachtet dieser 
Vereinbarung kann DIETZEL auch das für den Vertragspartner 
zuständige Gericht anrufen.

11.2 Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner 
Bestimmungen in seinen übrigen Teilen verbindlich. Das gilt 
nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare 
Härte für eine Partei darstellen würde.

11.3 Der Vertrag unterliegt österreichischem materiellen Recht unter 
einvernehmlichem Ausschluss des UN-Kaufrechts.

11.4 Für Lieferung und Zahlung gilt als Erfüllungsort und Gerichts-
stand der Sitz der Dietzel GmbH in Wien, dies auch dann, 
wenn die Übergabe vereinbarungsgemäß an einem anderen Ort 
erfolgt.
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Installationssysteme für die Elektrotechnik

Kunststoff-Leitpflöcke
Integrierte Kunststoff- 
Schneestange

Dietzel GmbH

1110 Wien, 1. Haidequerstraße 3-5
Tel.: 01/ 760 76-0
Fax: 01/ 760 76-200

verkauf@dietzel-univolt.com
www.dietzel-univolt.com

Weitere Informationen finden Sie auf
www.schneestangen.at


